Bericht über die Aktivitäten der AG Regions- und Sektorkliniken des ZVPC im Jahre 2005 zuhanden des Vorstandes

Die neu konstituierte Arbeitsgruppe Regions- und Sektorkliniken des ZVPC hat im Jahre 2005 bislang dreimal getagt, nämlich am 13.4., 13.7. und 21.9.2005. 

Während bei der ersten Sitzung im April 2005 der Auftrag des Vorstandes an die AG im Vordergrund stand und die konkrete zeitliche Planung zu dessen Umsetzung, ging es in den beiden Sitzungen vom Juli und September 2005 um die folgenden, besonders wichtigen inhaltlichen Bereiche:

1. Neues Patientinnen- und Patientengesetz des Kantons Zürich: Da dieses Gesetz erst Anfang 2005 in Kraft getreten ist, gibt es bei allen Beteiligten - Psychiatrie, Justiz, Patienten/Angehörige - noch eine Reihe von unklaren Punkten. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Handhabung der FFE-Bestimmungen oder der Rückbehaltung nicht in allen Kliniken gleich ist. Besonders klärungsbedürftig ist die Frage von Zwangsmassnahmen ausserhalb der Akutsituation. Dies betrifft verschiedene gesetzliche Bestimmungen und involviert auch die kürzlich veröffentlichten Empfehlungen der SAMW. Es bestand Konsens, dass eine möglichst einheitliche Handhabung in den verschiedenen Kliniken anzustreben ist. Die AG wird dieses Traktandum wegen seiner besonderen Bedeutung regelmässig behandeln.

2. Patientenaufklärung über Behandlungsmassnahmen und Nebenwirkungen: Auch hier zeigten sich recht unterschiedliche Vorgehensweisen in den einzelnen Kliniken. Unbestritten war allerdings die sowohl juristisch als auch medizin-ethisch gebotene Aufklärung von Patienten über mögliche Risiken von Behandlungsmassnahmen sowie eine genügende Dokumentation dieser Aufklärung. Die Diskussion bewegte sich inhaltlich zwischen den beiden Extrempunkten einer streng formalisierten Aufklärung (etwa durch vorgedruckte und von Arzt und Patient zu unterschreibende Formulare für jede Art von Behandlung) bis hin zur informellen, im Arzt-Patienten-Gespräch mündlich vorzunehmenden Aufklärung. Auch dieses Thema wird auf der Traktandenliste bleiben.

3. Umgang mit besonderen Patientengruppen: Hier ging es um die immer wieder erfolgende Aufnahme jugendlicher Patienten auf die Akutstationen der Erwachsenenpsychiatrie sowie um die Frage, wie von der kantonsweiten Triage bis hin zur stationären Behandlung selbst mit besonders aggressiven Patienten umgegangen werden soll, insbesondere wenn es sich um forensisch-psychiatrische Patienten handelt. Die AG war sich einig, dass es zwar nicht ihre Aufgabe sein kann, Einzelfälle zu diskutieren, dass jedoch die generellen Abläufe im Umgang mit diesen Patientengruppen sehr wohl Gegenstand sein sollten.

4. Regelmässiges Traktandum ist die aktuelle Auslastung der stationären Institutionen im Kanton sowie die allgemeine gesundheitspolitische Lage mit Blick auf die institutionelle Psychiatrie. Hier kam die jetzt entstehende Situation durch das Ausscheiden der Klinik Hohenegg aus der Grundversorgung ebenso zur Sprache wie die im Sommer 2005 entstandenen Überkapazitäten im stationären Bereich. 

Die Arbeitsgruppe strebt eine Sitzungsfrequenz von etwa sechsmal jährlich an, wobei in besonderen Situationen zusätzliche Sitzungen einberufen werden sollen.
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